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GEWÄHRUNG VON PAUSCHALZUSCHÜSSEN 
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023) 
Antragstellung nur bis 01.05. des laufenden Jahres möglich 
(es gilt das Eingangsdatum beim Landratsamt Erding)

Landratsamt Erding 
Fachbereich Jugend und Familie 
Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention 
- Kommunale Jugendarbeit - 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding

Name:

Vorname:

Vollständige Anschrift:

Der Jahreszuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden

Tel./mobil:

E-Mail:

Kontoinhaber (KEINE PRIVATPERSON)

Name der Bank

IBAN

Verantwortliche*r Vertreter*in des Vereins/Jugendverbands

Höhe des Zuschusses:

 10-25 Mitglieder  250,00 €

 26-50 Mitglieder  500,00 €

 51-100 Mitglieder  1.000,00 €

 ab 101 Mitgliedern  1.500,00 €

Antragsteller/-in:

Vollständige Anschrift:

Tel./mobil:

E-Mail:

Informationen zum Verein/Verband 
  
Mitglied bei einem Sammelverband:

Für Rückfragen:

 Ja  Nein

Hinweis: 
Die Höhe des jährlichen Zuschusses richtet sich nach der Zahl der Mitglieder bis 27 Jahre (Stichtag: 01.01. des  
Antragsjahres)
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Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf 
auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.

Ort, Datum Unterschrift des/der verantwortlichen Vertreters/Vertreterin des 
Vereins/Jugendverbands

Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen. 
 
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen. 
 
Ein Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn die antragstellende Jugendorganisation mit dem Landkreis Erding (Fachbereich Jugend und 
Familie) eine Vereinbarung nach § 72a SGB VIII zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes abgeschlossen hat. 

Pflichtanlagen:

 Jahresplanung

 Finanzkalkulation

 Glaubhaftmachung der Zahl der Mitglieder bis 27 Jahren mit Stichtag zum 01.01. des Antragsjahres 
 (Nachweise sind auf Anfrage vorzulegen)

ACHTUNG: 
Eine Doppelförderung ist auch bei Weitergabe der Zuschüsse durch Sammelverbände an deren 
Mitgliedsverbände unzulässig.

Hinweise zur Beantragung: 
  
Gegenstand der Förderung 
  
Gefördert werden vor allem Verwaltungs- und Reisekosten, aber auch entstehende Kosten für die Gremienarbeit. 
  
Antragstellung 
  
Die Anträge sind bis zum 01.05. des laufenden Jahres zu stellen.

 
 
§ 72a-Vereinbarung: 
 
Freigabe 21-5: 
 
KJR-Freigabe: 

Eingang: AZ:

Begründung:

 Ja  Nein

 Ja  Nein

 Ja  Nein

https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/
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Landratsamt Erding 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Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention - Kommunale Jugendarbeit - Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding
Der Jahreszuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden
Verantwortliche*r Vertreter*in des Vereins/Jugendverbands
Höhe des Zuschusses:
Informationen zum Verein/Verband
 
Mitglied bei einem Sammelverband:
Für Rückfragen:
Hinweis: Die Höhe des jährlichen Zuschusses richtet sich nach der Zahl der Mitglieder bis 27 Jahre (Stichtag: 01.01. des  Antragsjahres)
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen.  Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.  Ein Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn die antragstellende Jugendorganisation mit dem Landkreis Erding (Fachbereich Jugend und Familie) eine Vereinbarung nach § 72a SGB VIII zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes abgeschlossen hat. 
Pflichtanlagen:
ACHTUNG: Eine Doppelförderung ist auch bei Weitergabe der Zuschüsse durch Sammelverbände an deren Mitgliedsverbände unzulässig.
Hinweise zur Beantragung:
 
Gegenstand der Förderung
 
Gefördert werden vor allem Verwaltungs- und Reisekosten, aber auch entstehende Kosten für die Gremienarbeit.
 
Antragstellung
 
Die Anträge sind bis zum 01.05. des laufenden Jahres zu stellen.
  § 72a-Vereinbarung:  Freigabe 21-5:  KJR-Freigabe: 
9.0.0.2.20120627.2.874785
Landratsamt Erding
Mai 2023
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Gewährung von Pauschalzuschüssen nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)
Anja Deutenbach /Christian Numberger
Gewährung von Pauschalzuschüssen
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